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schaubar und verständlich zu gestalten, an den sich seine 
Anforderungen richten. Hiervon leiten sich auch die For
men und Methoden der Regelung und Rechtsverwirkli
chung ab. Zugleich erwies sich der bekannte Hinweis von 
Friedrich Engels als aktuell, daß der Gesetzgeber Rück
sicht zu nehmen hat auf das bereits bestehende Normen
gefüge und eine wichtige Aufgabe der Gesetzgebung darin 
besteht, ein widerspruchsloses Ineinandergrei&n der ein
zelnen rechtlichen Regelungen zu gewährleisten.

Aus dieser Entwicklung ergab sich nicht nur die prak
tische Zweckmäßigkeit, sondern auch die theoretisch fun
dierte Entscheidung, ein ZGB zu schaffen, das im Schwer
punkt die Rechtsbeziehungen der Bürger bei der Befriedi
gung ihrer materiellen und kulturellen Bedürfnisse zum 
Gegenstand hat, und daß hierbei die Rechtsstellung der 
Bürger, ihr Schutz, ihre Eigentumsverhältnisse, ihre Ver
tragsbeziehungen bis hin zur Abwicklung der Vermögens
beziehungen im Todesfall zu erfassen sind. Dies bedeutete 
konzeptionell zugleich, daß die Kooperationsbeziehungen 
der Wirtschaft ihre inzwischen bewährte und durch die 
praktischen Erfahrungen bestätigte selbständige gesetzge
berische Regelung beibehalten sollten.

Das Zivilgesetzbuch
als Kodifikation sozialistischen Zivilrechts

Entscheidende Maßstäbe für die Ausgestaltung des ZGB 
setzte der VIII. Parteitag der SED im Juni 1971 mit seinen 
Beschlüssen über Ziel und Weg zur Verwirklichung der 
Hauptaufgabe. Er stellte die Aufgabe, das ZGB fertigzu
stellen.11 Auf der 13. Plenartagung des Zentralkomitees der 
SED im Dezember 1974 wurde festgestellt, daß der in
zwischen vorliegende Entwurf des ZGB in Gegenstand und 
Zielstellung eng mit der Erfüllung der Hauptaufgabe ver
knüpft ist, denn seine Aufgabe besteht im wesentlichen 
darin, die gesellschaftlichen Beziehungen zur Versorgung 
der Bevölkerung mit materiellen und kulturellen Gütern 
und Leistungen mit hoher Wirksamkeit zu gestalten.12

Aus dieser Aufgabenstellung und aus dem Verhältnis 
von ZGB zur Wirtschaftsgesetzgebung hatten sich auch 
wichtige Schlußfolgerungen für den Gegenstand des ZGB 
ergeben. Da es sich an die Bürger richtet, mußten auch 
die Normen aufgenommen werden, die sowohl den ein
zelnen Bürger als auch die sozialistische Wirtschaft be
treffen, zumal sein Regelungsgegenstand im wesentlichen 
die Beziehungen der Bürger zu sozialistischen Betrieben 
bei der Befriedigung ihrer materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse erfaßt. Demzufolge umfaßt das ZGB auch 
grundsätzliche Regelungen über das sozialistische Eigen
tum und seine Hauptformen, einschließlich der sich daraus 
ergebenden Befugnisse. Es enthält auch allgemeingültige 
Bestimmungen über Verhaltensanforderungen an Bürger 
und Betriebe im allgemeinen gesellschaftlichen Zusam
menleben sowie über den Schutz des sozialistischen und 
des persönlichen Eigentums. Insofern enthält das ZGB 
insbesondere im zweiten und im fünften Teil Normen, die 
sich über die Beziehungen zwischen Bürgern und Betrie
ben hinaus an jeden Adressaten richten und zugleich ele
mentare grundsätzliche Verhaltensregeln und Schutznor
men beinhalten. Die betreffenden Vorschriften sind damit 
in Wahrung der Einheit des sozialistischen Rechts und 
ihres Vorrangs auch außerhalb des Zivilrechts auf Rechts
beziehungen anwendbar, die durch andere Rechtszweige 
(Wirtschaftsrecht, Familienrecht u. a.) geregelt werden, so
weit in den betreffenden Gesetzen hierüber keine speziel
len Regelungen enthalten sind.

Das ZGB ist jedoch keineswegs ein allgemeines Rah
mengesetz, das durch spezielle Regelungen für besondere 
Wirtschafts- oder andere Beziehungen zu ergänzen wäre. 
Es enthält vielmehr eine in sich geschlossene Regelung 
der genannten Rechtsbeziehungen der Bürger einschließ
lich der Stellung der Beteiligten in diesen Beziehungen. 
Es ist die grundlegende Kodifikation des sozialistischen

Auszeichnungen
In Anerkennung hervorragender Verdienste beim Auf
bau und bä der Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung und der Stärkung der DDR wurden mit 
dem Vaterländischen Verdienstorden in Silber geehrt:

Dr. Ernst Brunner,
Richter am Obersten Gericht,

Otto Grube, 
ehern. Staatsanwalt des Bezirks Schwerin, 

Helmut Latka,
Richter am Obersten Gericht,

Dr. Julius Leymann, 
stellv. Abtälungsleiter des Zentralkomitees der SED, 

Prof. Dr. Manfred Mühlmann,
Sektion Rechtswissenschaft der Karl-Marx-Universität 

Leipzig.

In Anerkennung besonderer Verdienste beim Aufbau 
und bä der Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaftsordnung und der Stärkung der DDR wurden mit 
dem Vaterländischen Verdienstorden in Bronze ausge- 
zeichnä:

Dr. Rudolf Biebl, *
Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz, 

Walter Fritzsche,
Oberrichter am Bezirksgericht Potsdam,

Hans Fuchs,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR, 

Martin Kalisch,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Potsdam, 

Herbert Müglich, 
ehern. Staatsanwalt des Kreises Mühlhausen, 

Walter Reich,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Suhl, 

Anneliese Schußler,
Stellvertreter des Staatsanwalts des Stadtbezirks 

Berlin-Treptow,
Karl-Heinz Skupin,

Oberrichter am Bezirksgericht Cottbus,
Heinz Speck,

Staatsanwalt des Kreises Hohenstein-Ernstthal, 
Margarete Urmann, 

ehern. Richter am Bezirksgericht Halle.

In Anerkennung hervorragender und langjähriger Lei
stungen bei der Stärkung und Festigung der DDR er
hielten den Orden „Banner der Arbät“ Stufe III:

Eleonore Donat,
Staatsanwalt des Stadtbezirks Berlin-Friedrichshain, 

Joachim Ermisch, 
wiss. Mitarbeiter am Obersten Gericht,

Günther Garbe,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Rostock, 

Walter Koch,
Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Leipzig, 

Dr. Gerhard Körner,
Direktor des Bezirksgerichts Dresden,

Erna Schubert,
Hauptreferent beim Generalstaatsanwalt der DDR, 

Irmgard Wachowitz,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt von Berlin, 

Theodor Weinert,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt von Berlin, 

Rudolf Winkler,
Sektorenleiter im Ministerium der Justiz,

Rudolf Wunsch,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR, 

Herbert Zimmermann,
Staatsanwalt des Kreises Havelberg.

Für langjährige hervorragende Lästungen bei der Ent
wicklung der sozialistischen Rechtspflege bekamen die 
Medaille für Verdienste in der Rechtspflege in Gold:

Dr. Käte Goldenbaum,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR, 

Fridolin Seydewitz, 
ehern. Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks 

Dresden.


